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Archivordnung der Stadt Isny im Allgäu Erlaß



Neufassungen



in Kraft getr.



öffentl. Bek.



Bestät. RAB



11.10.1993



28.10.1993



27.10.1993



09.03.1994



Erlaß



geänd. §§



in Kraft getreten



Sept.2001



Geb. verzeichnis



01.01.2002



Rechtsgrundlagen



Gemeindeordnung §§ 4



öffentl. Bek.



Bestät. RAB



Änderungen



Landesarchivgesetz §§ 7 Abs. 3



Kommunalabgabengesetz §§



§1 Aufgaben und Stellung des Archivs (1) Die Stadt unterhält ein Archiv. (2) Das Archiv hat die Aufgabe, alle in der Verwaltung anfallenden Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig gebraucht werden, zu überprüfen und solche von bleibendem Wert mit den entsprechenden Amtsdrucksachen zu verwahren, zu erhalten, zu erschließen sowie allgemein nutzbar zu machen. Das Archiv sammelt außerdem die für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsamen Dokumentationsunterlagen und unterhält eine Archivbibliothek. Es kann fremdes Archivgut aufnehmen. (3) Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Stadt- und Heimatgeschichte.



§2 Benutzung des Archivs (1) Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, kann nach Maßgabe dieser Archivordnung das Archiv benutzen, soweit sich aus Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivguts nichts anderes ergibt. (2) Als Benutzung des Archivs gelten (a) Auskunft und Beratung durch das Archivpersonal (b) Einsichtnahme in die Findbücher und sonstigen Hilfsmittel (c) Einsichtnahme in Archivgut



§3 Benutzungserlaubnis (1) Die Benutzung des Archivs wird auf Antrag zugelassen, soweit Sperrfristen nicht entgegenstehen. (2) Der Antragsteller hat sich auf verlangen über seine Person auszuweisen; er hat einen Benutzerantrag zu stellen. (3) Die Benutzung des Archivs ist einzuschränken oder zu versagen, soweit (a) Grund zu der Annahme besteht, daß das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährdet würde, (b) Grund zu der Annahme besteht, daß schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen oder (c) der Erhaltszustand des Archivguts gefährdet würde oder (d) ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde oder (e) Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern entgegenstehen. (4) Die Benutzung des Archivs kann auch aus anderen wichtigen Gründen eingeschränkt oder versagt werden, insbesondere wenn (a) das Wohl der Stadt verletzt werden könnte, (b) der Antragsteller wiederholt und schwerwiegend gegen die Archivordnung verstoßen oder ihm erteilte Auflagen nicht eingehalten hat, (c) der Ordnungszustand des Archivguts eine Benutzung nicht zuläßt, (d) Archivgut aus dienstlichen Gründen oder wegen gleichzeitiger anderweitiger Benutzung nicht verfügbar ist, (e) der Benutzungszweck anderweitig, insbesondere durch Einsichtnahme in Druckwerke oder in Reproduktionen erreicht werden kann. (5) Die Benutzungserlaubnis kann mit Nebenbestimmungen (z. B. Auflagen, Bedingungen, Befristungen) versehen werden. Sie kann widerrufen oder zurückgenommen werden, insbesondere wenn (a) Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht mehr zutreffen oder (b) nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Versagung der Benutzung geführt hätten, oder (c) der Benutzer gegen die Archivordnung verstößt oder ihm erteilte Auflagen nicht einhält, (d) der Benutzer Urheber- und Persönlichkeitsschutzrecht sowie schutzwürdige Belange Dritte nicht beachtet.



§4 Ort und Zeit der Benutzung, Verhalten im Benutzerraum (1) Das Archivgut kann nur im Benutzerraum während der festgesetzten Öffnungszeiten eingesehen werden. Das Betreten der Magazine durch Benutzer ist untersagt. (2) Die Benutzer haben sich im Benutzerraum so zu verhalten, daß kein anderer behindert oder belästigt wird. Zum Schutz des Archivguts ist es insbesondere untersagt, im Benutzerraum zu rauchen, zu essen, zu trinken. Kameras, Taschen, Mappen, Mäntel und dergleichen dürfen in den Benutzerraum nicht mitgenommen werden.



§5 Vorlage von Archivgut (1) Das Archiv kann den Umfang des gleichzeitig vorzulegenden Archivguts beschränken; es kann die Bereithaltung zur Benutzung zeitlich begrenzen. (2) Archivgut ist sorgfältig zu behandeln und in gleicher Ordnung und in gleichem Zustand wie es vorgelegt wurde, spätestens am Ende der täglichen Öffnungszeit wieder zurückzugeben. Es ist untersagt, Archivgut zu beschädigen oder zu verändern, insbesondere (a) Bemerkungen und Striche anzubringen, (b) verblaßte Stellen nachzuziehen, (c) darauf zu radieren, es als Schreibunterlage zu verwenden oder Blätter herauszunehmen. (3) Bemerkt der Benutzer Schäden an dem Archivgut, so hat er sie unverzüglich dem Aufsichtspersonal anzuzeigen. (4) In Ausnahmefällen kann Archivgut an andere hauptamtlich verwaltete Archive und zu Ausstellungszwecken ausgeliehen werden. (5) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Archivbibliothek.



§6 Haftung (1) Der Benutzer haftet für die von ihm verursachten Verluste oder Beschädigungen der überlassenen Archivguts sowie für die sonst bei der Benutzung des Archivs verursachten Schäden. Dies gilt nicht, wenn er nachweist, daß ihn kein Verschulden trifft. (2) Die Stadt haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bei der Vorlage von Archivgut und Reproduktionen zurückzuführen sind. (3) Ansprüche des Benutzers gegen Dritte aus Verlust oder Beschädigung des überlassenen Archivgutes sind an die Stadt abzutreten.



§7 Auswertung des Archivguts (1) Der Benutzer hat bei der Auswertung des Archivguts die Rechte und schutzwürdigen Interessen der Stadt, die Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter und deren schutzwürdige Interessen zu wahren. Er hat die Stadt von Ansprüchen Dritter freizustellen. Belegstellen sind anzugeben.



§8 Belegexemplar (1) Der Benutzer ist verpflichtet, von einem Druckwerk im Sinne von § 2 Abs. 1 des Pflichtexemplargesetzes, das er unter wesentlicher Verwendung von Archivgut des Stadtarchivs verfaßt oder erstellt hat, nach Erscheinen des Druckwerkes dem Stadtarchiv unaufgefordert ein Belegexemplar unentgeltlich abzuliefern.



(2) Ist dem Benutzer die unentgeltliche Ablieferung eines Belegexemplares insbesondere wegen der niedrigen Auflage oder der hohen Kostendes Druckwerkes nicht zumutbar, kann er dem Stadtarchiv entweder ein Exemplar des Druckwerkes zur Herstellung einer Vervielfältigung für einen angemessenen Zeitraum überlassen oder eine Entschädigung bis zur Höhe des halben Ladenpreises verlangen. Wenn ein Ladenpreis nicht besteht, kann der Benutzer eine Entschädigung bis zur Höhe der halben Herstellungskosten des Belegexemplars verlangen. (3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Veröffentlichungen des Benutzers in Sammelwerken oder Zeitschriften sowie für Schriftwerke, die nicht veröffentlicht sind. (4) Beruht das Druckwerk oder nicht veröffentlichte Schriftwerk nur zum teil auf der Verwendung von Archivgut des Stadtarchivs, hat der Benutzer die Drucklegung mit den genauen bibliographischen Angaben anzuzeigen und dem Stadtarchiv eine Vervielfältigung der entsprechenden Seiten zu überlassen. (5) Ohne Zustimmung des Benutzers dürfen nichtveröffentlichte Schriftwerke vom Stadtarchiv nur zur Erschließung von Archivgut verwendet werden; anderen Personen darf keine Einsicht in nichtveröffentlichte Schriftwerke gewährt werden. Absatz 5 findet keine Anwendung, wenn das Urheberrecht erloschen ist.



§9 Reproduktionen und Editionen (1) Die Fertigung von Reproduktionen und deren Publikation sowie die Edition von Archivgut bedürfender Zustimmung der Stadt. Die Reproduktionen dürfen nur für den freigegebenen Zweck und unter Angabe der Belegstellen verwendet werden. (2) Von jeder Veröffentlichung einer Reproduktion ist dem Archiv ein Belegexemplar kostenlos zu überlassen. (3) Die Herstellung von Reproduktionen fremder Archivalien bedarf der schriftlichen Zustimmung des Eigentümers.



§ 10 Gebühren (1) Die Benutzung des Stadtarchivs ist grundsätzlich gebührenpflichtig. Die Gebühren richten sich nach dem Gebührenverzeichnis (Anlage). (2) Neben den Gebühren sind vom Benutzer die angefallenen Auslagen (wie z. B. Porto, Rechnungen Dritter o. ä.) zu ersetzen. (3) Bei der Benutzung des Archivs für wissenschaftliche oder heimatkundliche Zwecke kann auf die Erhebung von Gebühren verzichtet werden. (4) Bei Inanspruchnahme des Archivs zu privaten oder familienkundlichen Zwecken, die nicht im gewerblichen Interesse liegen, können Gebühren ermäßigt oder bei geringfügigem Aufwand auf deren Erhebung verzichtet werden. (5) Amts- und Rechtshilfeangelegenheiten sind gebührenfrei.



§ 11 Geltungsbereich Diese Archivordnung gilt auch für Archivgut anderer Stellen, soweit mit den abgegebenen Stellen keine andere Vereinbarung getroffen wurde.



§ 12 Inkrafttreten s. Titelseite



Anlage zu § 10 der Archivordnung Gebührenverzeichnis: 1.



Schriftliche Auskünfte einschließlich der dazu erforderlichen Ermittlungen: je angefangene Halbestunde 5 Euro.



2.



Ermittlungen bestimmter Archivalien oder sonstiger Sammlungsgegenstände in den Archivbeständen: je angefangene Halbestunde 5 Euro.



3.



Veröffentlichung von Fotos oder Reproduktionen in Büchern und Zeitschriften nach Vorlagen des Stadtarchivs: (a) pro Stück (b) zu Werbezwecken pro Stück



4.



10 Euro 20 Euro



Anfertigung von Fotokopien: (a) Einfache Vorlage (Aktenschriftstücke etc.)



(b) Schwierige Vorlage (Bände, Zeitungen etc.)



DIN A4 DIN A3



0,25 Euro 0,50 Euro



DIN A4 DIN A3



0,50 Euro 1,00 Euro
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - Emissionslinie. OberflÃ¤che. HauptgebÃ¤ude mit Immissionspegel. NebengebÃ¤ude. Linie. Wand. Schule. Kindergarten. MaÃŸstab 1:15000. 0. 100.
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8.
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - 
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - HauptgebÃ¤ude mit Immissionspegel. NebengebÃ¤ude. Schule. Kindergarten. BrÃ¼cke im Tunnel. TunnelÃ¶ffnung. Wand. MaÃŸstab 1:15000. 0. 100.
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - ZeichenerklÃ¤rung. StraÃŸenachse. Emissionslinie. OberflÃ¤che. HauptgebÃ¤ude mit Anzahl der Einwohner. NebengebÃ¤ude. Schule. Kindergarten.
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - 
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

im Bereich der Stadt Isny im AllgÃ¤u mit Ausnahme der Ortschaft Beuren und des Kernortes Neutrauchburg. ErlaÃŸ. Neufassungen in Kraft getr. Ã¶ffentl. Bek. BestÃ¤t.
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - 
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

Page 1. Stadt Isny im AllgÃ¤u. Page 2. Stadt Isny im AllgÃ¤u. â€¢. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â€¢. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. Page 3. Stadt Isny im AllgÃ¤u. â€¢. â€¢. Page 4. Stadt Isny im AllgÃ¤u. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢
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Stadt Isny im AllgÃ¤u 

23.09.2016 - HauptgebÃ¤ude mit Anzahl der Einwohner. NebengebÃ¤ude. Schule. Kindergarten. BrÃ¼cke im Tunnel. TunnelÃ¶ffnung. Wand. MaÃŸstab 1:15000.
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Stadt Isny 

richtigt S. 698, hat der Gemeinderat der Stadt Isny im AllgÃ¤u am 13. September 2010 folgende ... 13.09.2010 gekennzeichnet. Der Plan ist Bestandteil der Sat-.
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Stadt Isny 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. wÃ¤r- mer w Ã¤rm er k Ã¤lter. Page 5. VerwaltungsgebÃ¤ude. MischgebÃ¤ude. Turnhallen. StraÃŸenbeleuchtung. Schulen. Kurhaus.
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Stadt Isny 

Wirtschaftseinheit. GefÃ¶rderte Wohnung /en - WohnflÃ¤che. AmmannstraÃŸe 65. EG links. 91,97 m2. AmmannstraÃŸe 65. 1.OG links. 91,97 m2. AmmannstraÃŸe 65.
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Aus der Geschichte der Stadt Isny Tipps & Infos - Isny Aktiv 

herrn Peter Buffler eine Druckerei, in der er hebrÃ¤ische und chaldÃ¤ische. Werke druckte, von denen .... heute gebrÃ¤uchlichen Namen â€žHall- gebÃ¤udeâ€œ. Seit 1976 ...










 


[image: alt]





Klimaschutz-Steckbrief Stadt Isny im AllgÃ¤u 

Sektor. Entwicklung. 2009-2015. Vergleich zu. Land 2015. Haushalte ... Energie-Management. Ew/WE. 2,2. 2,1. 1,7. 2,5. âœ“ Effizienznetzwerk. %. 51 %. 50 %.
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Gutachterausschuss Stadt Isny im Allgäu Bodenrichtwerte ... - Wangen 

31.12.2016 - 1,0. 430,00. 0111. Rainstraße. M. 0,5. 180,00. 0112. Wiesenzäune. W. 0,3. 185,00. 0113 ... Neutrauchburger Straße-West. W. 0,3. 190,00. 0117.
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Polizeiverordnung der Stadt Isny im AllgÃ¤u gegen 

1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefÃ¤hrdet wird. 2) Das Halten von Tieren, die durch ihre KÃ¶rperkrÃ¤fte, Gifte oder Verhalten ...
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Isny im AllgÃ¤u 

In der Probenflasche fÃ¼r die mikrobiologische Untersuchung war zur Bindung evtl. in der Wasserprobe vorhandenen Chlors ..... Fred Braun. Leitung Abt. Chemie.
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Das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Isny ... - IUP Heidelberg 

25.03.2015 - 118. 7.3. MaÃŸnahmenbereich 3: Versorgung, Entsorgung . ..... 3.724 (ii). 12,65 kann durch Information und Werbung innerhalb.
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Satzung Ã¼ber die Regelung der MÃ¤rkte der Stadt Isny im AllgÃ¤u 

(1) In der Stadt Isny im AllgÃ¤u werden folgende MÃ¤rkte abgehalten: a) WochenmÃ¤rkte an jedem Donnerstag; b) JahrmÃ¤rkte. 1. je am 1. auf Georgi (23.4.), Jakobi ...
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der finanzhaushalt der stadt schaffhausen im ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Der Finanzhaushalt Der Stadt. Schaffhausen Im Spatmittelalter Vortrage Und Forschungen Sonderbande. You can get the m
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Isny Stadtbus Isny 77 

WilhelmstraÃŸe. 08.59 Uhr. 09.59 Uhr. 10.59 Uhr. 11.59 Uhr. Neuapostolische Kirche. 09.00 Uhr. 10.00 Uhr. 11.00 Uhr. 12.00 Uhr. General-Moser-Weg.
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Was ist der Isny-Pass 

Page 1. â–«. â–«. â–«. â–«. â†’. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. â–«. Page 2. â–«. â–«. â–«. â–«
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Was ist der Isny-Pass 

Page 1. âœ“. âœ“. âœ“. âœ“. â†’. â†’. â†’. â†’. â†’. â†’. Page 2.
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